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Nr. 1 -  Öffentliche Bekanntmachung zur Baugenehmigung: Neubau 
Besucherzentrum Kyffhäuser sowie Modernisierung Stellplatzanlage 

 
 

 
 
Auf Antrag des o.g. Bauherrn vom 05.05.2023 wird nach § 71 Thüringer Bauordnung (ThürBO) 
unbeschadet privater Rechte Dritter die Genehmigung zum Bauvorhaben Neubau Besucherzentrum 
Kyffhäuser sowie Modernisierung Stellplatzanlage, Aktenzeichen 02300214, erteilt.  
 
Das Bauvorhaben auf den o. g. Flächen in der Gemarkung Steinthaleben wird auf der Grundlage der 
eingereichten Bauvorlagen und der Baugenehmigung vom 19.12.2023 im Baugenehmigungsverfahren 
nach § 63 ThürBO genehmigt. Die mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen sind 
Bestandteil der Baugenehmigung. 

Wir geben hiermit allen Eigentümern betroffener benachbarter Grundstücke die Möglichkeit, die 
genehmigten Unterlagen einzusehen und ggf. ihren berechtigten Widerspruch einzureichen. Im 
Baugenehmigungsverfahren können allerdings nur solche nachbarrechtlichen Belange berücksichtigt 
werden, die durch das öffentliche Baurecht geschützt sind. So sind z. B. Ansprüche auf Aussicht, 
Einsicht, vertragliche Vereinbarungen oder betriebliche Missstände privatrechtlicher Natur, die bei der 
öffentlich-rechtlichen Beurteilung der geplanten baulichen Anlage von der Genehmigungsbehörde 
keine Berücksichtigung finden. Rechtsbehelfe des Nachbarn gegen eine Baugenehmigung haben keine 
aufschiebende Wirkung; das bedeutet, dass von der von betroffenen Bürgern angegriffenen 
Baugenehmigung auch dann Gebrauch gemacht werden kann, wenn diese die Baugenehmigung mit 
Widerspruch und Klage angreifen. 

Antragsteller: Kyffhäuser-Stiftung 
vertr. d. Andreas Kirchner, 99707 Kyffhäuserland,  
OT Steinthaleben, Kyffhäuser 1 

Baugrundstück: Kyffhäuserland OT Steinthaleben, Kyffhäuser 1 
Planverfasser: Cobe AS, 2150 Nordhavn, OT Pakhus 54, Orientkaj 4 st. 
Gemarkung: Steinthaleben 
Flurstück-Nr.: 11-6/5, 11-13/15, 11-15/28, 11-15/36 
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Die genehmigten Bauvorlagen können während der allgemeinen Öffnungszeiten 

 Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
 Donnerstag  13:00 – 16:00 Uhr und 

 außerhalb der Sprechzeit nach Vereinbarung 
 
im Landratsamt des Kyffhäuserkreises, Bauverwaltungsamt, in 99706 Sondershausen, Markt 8 
eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch beim Landratsamt Kyffhäuserkreis erhoben. werden. Der Widerspruch kann schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen, eingelegt 
werden. 
 
gez. 
Hochwind-Schneider 
L a n d r ä t i n 
 
 

Nr. 2 – Öffentliche Bekanntmachung – Aufhebung Allgemeinverfügung 
Bekämpfung Geflügelpest vom 22.11.2023 

 

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 41 Abs. 3 und 4 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz 
(ThürVwVfG)   
(auf § 41 Abs. 4 Satz 1 und 2 ThürVwVfG wird hingewiesen) 
 
 
Vollzug der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 
März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der 
Tiergesundheit (kurz AHL) i. V. m. Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission vom 
17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments 
und des Rates hinsichtlich Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter 
gelisteter Seuchen  
 
Hier: Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 22.11.2023 

 
Das Veterinäramt des Kyffhäuserkreises erlässt folgende  
 
Allgemeinverfügung 
 

1. Die Allgemeinverfügungen vom 22.11.2023 zur Festlegung von Schutzmaßregeln zur 
Bekämpfung der Geflügelpest für die Städte, Gemeinden und Gemarkungen in der 
Schutzzone: 
 
- Greußen 
- Grüningen 
- Niedertopfstedt 
- Obertopfstedt 
- Clingen 
- Westgreußen 
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sowie zusätzlich für die Gemeinden und Gemeindeteile in der Überwachungszone: 
 
- Oberbösa 
- Niederbösa 
- Feldengel 
- Kirchengel 
- Westerengel 
- Holzengel 
- Trebra 
- Bliederstedt 
- Otterstedt 
- Rohnstedt 
- Wasserthaleben 
 
wird vollumfänglich aufgehoben.  

 
2. Diese Allgemeinverfügung wird an dem auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag 

wirksam.  
 

3. Diese Verfügung ergeht verwaltungskostenfrei.  
 
Begründung 
 

I. Sachverhalt 
 
Der Ausbruch der hochpathogenen Geflügelpest im Ausbruchsbestand in Greußen/OT Grüningen ist 
erloschen. Es wurden bei den Kontrollen in Schutz- und Überwachungszone keine weiteren Fälle der 
hochpathogenen Geflügelpest festgestellt. Die gesetzlich vorgeschriebenen Bekämpfungsmaßnahmen 
sind abgeschlossen.  
 
 

II. Rechtliche Begründung 
 
Das Veterinäramt des Kyffhäuserkreises ist sachlich und örtlich für den Vollzug der 
Tierseuchenbekämpfung zuständig. Die sachliche Zuständigkeit richtet sich nach den Vorgaben von § 
1 Absatz 2 des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz (ThürTierGesG). Die 
örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 3 Abs.1 Nr. 2 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(ThürVwVfG).  
 
Zu Punkt 1 
Die Bedingungen zur Aufhebung der Seuchenbekämpfungsmaßnahmen gemäß Artikel 55 Abs. 1 der 
VO (EU) 2020/687 sind vollumfänglich erfüllt. Die im Anhang XI der genannten Verordnung 
festgelegte Frist ist abgelaufen. Die Allgemeinverfügung vom 22.11.2023 zur Festlegung von 
Schutzmaßregeln zur Bekämpfung der Geflügelpest kann somit aufgehoben werden. Eine längere Frist 
zur Aufrechterhaltung der Seuchenbekämpfungsmaßnahmen ist nach Risikoeinschätzung nicht 
erforderlich, da keine weiteren Ausbrüche festgestellt worden sind.  
Zu Punkt 2  
Diese Allgemeinverfügung wird auf der Grundlage des § 41 Abs. 3 Satz 2 ThürVwVfG öffentlich 
bekannt gegeben. Dabei war zu berücksichtigen, dass der Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen 
auf Zeit und Zweck der Regelung, vernünftigerweise nicht in Form einer Einzelbekanntgabe 
angesprochen werden kann. 
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Von einer Anhörung wurde gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 4 ThürVwVfG abgesehen. lm Rahmen der 
Ermessensentscheidung war zu berücksichtigen, dass bei der vorliegenden Sachlage die Anhörung der 
Betroffenen nicht zu einer anderen Beurteilung der Dinge geführt hätte. 
 
Entsprechend § 41 Abs. 4 Sätze 3 und 4 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) gilt 
die Allgemeinverfügung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die 
Bekanntmachung folgende Tag, bestimmt werden. Von dieser Ermächtigung wurde Gebrauch 
gemacht, da es nicht angemessen ist, die durch die o.g. Allgemeinverfügung bestehenden 
Einschränkungen für die Halter von Geflügel und gehaltenen Vögeln über den Rechtsrahmen hinaus 
aufrecht zu erhalten.   
 
Zu Punkt 3 
Die Kostenentscheidung ergeht nach § 28 des ThürTierGesG. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Landratsamt Kyffhäuserkreis erhoben werden.  
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 
99706 Sondershausen erhoben werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Dr. Wolf 
Amtsleiter 
 
Hinweise 
 

 Widerspruch und Anfechtungsklage haben gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO keine 
aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet, dass die Anordnungen befolgt werden müssen, auch 
wenn ein Rechtsbehelf eingelegt wird.  

 Die genannten Rechtsgrundlagen beziehen sich auf die jeweils aktuell vorliegende Fassung 
 
 

 

Impressum 
Herausgeber: 
Landkreis Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen 
 
Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
Herr Dr. Heinz-Ulrich Thiele, Pressereferent 
Telefon: 03632 / 741 – 110, E-Mail: pressestelle@kyffhaeuser.de 
 
Erscheinungsweise: 

 ohne feste Erscheinungstermine (bei Bedarf bzw. aufgrund gesetzlicher Vorgaben) 
 Veröffentlichung auf der Internetseite des Kyffhäuserkreises www.kyffhaeuser.de und gebührenfreie Auslegung im 

Eingangsbereich des Landratsamtes des Kyffhäuserkreises, Markt 8 in 99706 Sondershausen.  
 Das Amtsblatt kann als Download über www.kyffhaeuser.de bezogen werden. 

 


